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im Rat der Gemeinde Rommerskirchen 

Norbert Wrobel Fraktionsvorsitzender 

UWG Rommerskirchen 
Ulrike Sprenger 

Bachstr. 28 41569 Rommerskirchen 

Mobil: 0157-37232826 

E-Mail: norbert.wrobel@gruene-rommerskirchen.de 

Wehrstr. 25 41569 Rommerskirchen 

Tel.: 02183-745 

E-Mail: ulrike.sprenger@gemeinderat-rommerskirchen.de 

 
 

 

 

An den Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen 

Herrn Dr. Martin Mertens 

Rathaus / Bahnstr. 51 

41569 Rommerskirchen 
 

 

Rommerskirchen, 04.01.2021 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Mertens,  

wir möchten Sie bitten, die folgende Anfrage möglichst zeitnah, spätestens zur nächsten 

Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 21.01.2021 zu beantworten. 

 

A n f r a g e  b e z ü g l i c h  D a t e n s c h u t z  a n  d e n  G r u n d s c h u l e n  d e r  G e m e i n d e  

R o m m e r s k i r c h e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  E i n s a t z  v o n  O f f i c e 3 6 5 .  

 

Die Verwaltung der Gemeinde Rommerskirchen hat im Juli 2020 allen Schüler*innen und 

Lehrer*innen den Grundschulen Microsoft Office 365 nebst zugehörigem Zugang für den 

Digital- und Fernunterricht zur Verfügung gestellt. 

Digitale Unterrichtsmaterialien und Plattformen sind gerade während der Corona-Pandemie 

wichtig. Zum Jahresende entfällt erneut der Präsenzunterricht an den Grundschulen. Wann 

wieder ein völlig normaler Schulbetrieb aufgenommen werden kann, ist derzeit nicht 

absehbar. 

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW verweist allerdings bereits seit Juni 

2019 auf eine länderübergreifende Prüfung zum Einsatz von Microsoft Office365.  Die 

Verarbeitung von jeglichen personenbezogenen oder personen-beziehbaren Daten innerhalb 

von Microsoft Office 365 gilt demnach als datenschutzrechtlich bedenklich. 
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Darüber hinaus wird empfohlen, in die Überlegungen einer Beschaffung und Nutzung von 

cloudbasierten Anwendungen den Umstand einzubeziehen, dass landesseitig mit LOGINEO 

NRW ein eigenes Angebot für die Datenspeicherung und den E-Mail-Verkehr besteht. 

Eine Verwendung von Microsoft Office 365 hinsichtlich der Verarbeitung personen-bezogener 

Daten kann daher nicht empfohlen werden. 

Quelle: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/datenschutz-im-schulbereich/fragen-

und-antworten/sonstige-fragen-zum-datenschutzrecht 

Wir nehmen dies zum Anlass, um folgende Fragen zum Einsatz von Microsoft Office365 im 

Digital- und Fernunterricht an die Verwaltung zu stellen: 

1. Werden personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail, Wohnort, etc.) der Kinder 

verarbeitet? 

2. Wie stellt die Gemeinde Rommerskirchen oder ein beauftragter Betreiber sicher, 

dass die Datenschutzrechte der Minderjährigen gewährleistet werden? 

3. Wurden die Eltern der Schüler*innen über die datenschutzrechtlichen Bedenken 

und die Empfehlung des Schulministeriums ausreichend informiert? 

4. Welche Daten der Kinder werden auf Systeme außerhalb der Schulen übertragen 

und wer verantwortet hierfür die Sicherheit und den Datenschutz? 

5. Wie weit ist die Einführung einer landesweiten Software Lösung für den Digitalen 

Unterricht fortgeschritten (z.B. LOGINEO NRW)? 

 

Vielen Dank für Ihre Mühen und mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

mit freundlichem Gruß 

 

Fraktionsvorsitzender    

 

UWG      
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